
der Abgeordneten Kai Jan Krainer, 

Genossinnen und Genossen 

an den Bundesminister für Finanzen 

ANFRAGE 

betreffend: GUI Findok, die Website im Wandel der Zeit 

Sehr geehrter Herr Finanzminisler! 

Die zunehmende Digitalisierung schreitet unaufhörlich voran und macht auch vor einer 
bürgerfreundlichen Behörde nicht halt. Die digitale Interaktion mit Benutzern gewinnt zunehmend 
an Bedeutung, wobei die öffentliche Verwaltung die Herausforderung einer benutzerfreundlichen 
digitalen Schnittstelle im Spannungsfeld zwischen sparsamen Einsatz von Geldmittel einerseits, 
und des sich im Zuge des technischen Fortschritts ändernden Nutzerverhalten andererseits 
abwägen muss. 

Ein gutes Beispiel dafür ist das "Graphical User Interface" (GUI) der Webseite 
https:/findok.bmf.gv.at (findok), welches auf Grund des Banner- und Frame-Designs auf 
querformatige Desktopbildschirme ausgelegt ist. Angesichts der Verwendung von Smartphones, 
die inzwischen auch Webseiten darstellen, sowie Tablet-Computern, auf denen A5 bzw. A4 
Seitenformate vollformatig in Hochformat dargestellt werden können, stößt die Nutzbarkeit der im 
horizontal Design orientierten Website an ihre Grenzen (s. Anhang). Zudem ist es nicht möglich 
die Breite des Inhalts-Frames (dynamisch) an die Bildschirmbreite des möglicherweise 
hochformatigen (mobilen) Endgerätes anzupassen, die Schriftgröße zu verändern, oder ohne 
horizontalen Scrollbalken lesen zu können. Anders herum geht bei querformatiger Ansicht die 
halbe Bildschirmfläche durch den störenden Banner-Kopf und den leeren linken Frame für die 
Darstellung des Inhaltes verloren, mit eingeblendeter Handy-Tastatur sieht man dann gar nichts 
mehr. 

Die unterzeichnenden Abgeordneten stellen daher nachstehende 

Anfrage: 

1) Haben Sie die Nutzbarkeit der Website findok.bmf.gv.at für mobile Geräte überprüfen lassen? 

2) Ist Ihnen bekannt, dass insbesondere der großflächige Banner-Frame im Kopf und der linke 
Frame auf der Website die Verwendbarkeit des Informationsangebotes auf kleineren 
hochformatigen Displays sehr stark einschränken (d.h. auf Grund der Platzverschwendung für 
kleinere Displays vollständig entfallen sollten)? 

3) Wird es in absehbarer Zeit ein Redesign der Website findok.bmf.gv.at geben, um den 
Informationen suchenden Bürgerinnen die Lesbarkeit auf Smartphone und Tablet zu 
erleichtern? 

4) Wenn ja, bis wann? Wenn nein, warum nicht? 

5) ie viel hat das Redesign der Website bmf.gv.at anlässlich Ihres Amtsantrittes gekostet, 
rum wurde das Gel icht in die Funktionalität der findok.bmf.gv.at investiert? 
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Beispiel zu kleine Darstellung auf einem Smartphonebildschirm Beispiel suboptimale Darstellung mit horizontalem Scrollbalken und zu großem 
Bannerframe auf einem Tablet-Bildschirm 
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LStR 2002 • Wartungserlass 2019 

Bunde. 
Finanz 

9\1\'0\10" 171110 

1 1m Rahmen der laufenden Wartung 2019 werden gesetzliche Änderungen .ufgrund des Steuerr.fofmoesetzes 2020 (8GB! I Nr. 103/201 
Aboaben.nderurlQSQeset2es 2020 (8GB! I Nr. 91/2019), lIufgrund der Anderung des FamihenlastenausglelCnsgesettes 1967, des 
Einkommensteuergesetzes 1988 und des Entwtckkmgshelrergeselzes (BGBI J Nr 83/2018), des Jaf'lres.steuergesetzes 2018 (BGBI t Nr 
Anderuno der Verordnung betreffend die elektronische Ubermittlung von Daten der lohnzettel gem�ß § 84 AbI. 1 EStG 1988 (BGBI. 11 Nr 
Änderung der Sachbelugswerteverordnuno (8G81 11  Nr 314/2019), der Änderung der "'ncUerverordnung (8GBI" Nr 324/2019), der Ä 
Richtwerte (8GBI 11 Nr 70/2019), der Änderung der Verot'"dnuno Ober die Aufstellung von DurChschnittsSItzen rur werbungskosten (8G8I 
und 8GB! 11 Nr 271/2018), hOchstoerlcnttlche Entscheidungen, redaktMmtille und IOnstjQe Aktu.llllerungen IOwie aktuaUslerte Effektlvt. 
LStR 2002 etngu!'beitet. 

I Oie Änderungen sind durch Fettdruck hervorgehoben. Uber die gesetzlichen Bestimmungen hlnausoehende Rechte und pflichten kOnntlfl a 
Erlass nicht aboeleltet werden . 

Oie: lohnsteuerrichttlnlen 2002 IdF des Wartungserlasses 2019 sind bei LohnsteuerprUfungen rur vergangent LohnzahlungS2eitraume und 
Vel1lnlagungsralle anl1.lwenden, soweit nichts Anderes gereoelt ist bzw. soweit nicht für diese Zeitraume andere Bestimmungen in Gesetz 
Verordnungen oder gOnstigere ReoelunQen in den LohflsteuerTkhtlinien GOitigkeit hatten. Eme geanderte Rechtsansicht stellt keinen 
Wl«1el1lufnahmegrund oemäß § 303 MO dar. 

In Rz 9 und 12411 werden der FamIlienbonus Plus und der Kindermehrbetrag ergä 

2018) 

Mit der OptIOn zur unbeschrankten Steuerpflkht lind bei Vorliegen der Voraussetzungen zu ben.k:kllChtigen (liehe audl Rl 14a): 

f.milienbonu. Plus. 

Alleinverdienel1lbsetzbetrag, 

Allelnerzleherabsetzbetrag, 

Unterhaltsabsetzbetl1lg, 

Kindermehrbetrea, 

.ußergewöhnhche Belastunoen nach § 34 und § 35 EStG 1988, 

Progresslonsermaßigungen (§§ 37, 38 EStG 1988) sowie 

der freibetl1lg nach § 105 EStG 1988, das Bau�ren n.eh § 108 EStG 1988, die pramlenbegünsUgte Penstorlsvorsorge nKn § 10BII 
d. primKmbegunstigte Zukunftsvorwrge nach § 10eg EStG 1988. 

33 •. 8 Berechnung der Steuer 

11411 

Oie Einkommensteuer Ist bei beschrankter Steuerpflicht gernaß § 33 Abs 1 EStG 1988 l1.I berechnen. Folgende Absetzbetrage k6nnen nu 
zur Anwendung kommen, die dem Lohnsteuerllbzug unterlieoen, und bleiben im Falle einer Veranlagung erhalten (§ t02 Abs 3 EStG 198 

(.mohter) Verkehrsabsetzbetrag (§ 33 Abs 5 Z 1 und 2 EStG 1988, Rz 805 bts 808) 

• bis 2015 Arbeitnehmel1lbsetzbetr.tg (§ )3 Abs 5 Z 2 EStG 1988 KiF vor dem StRefG 2015/2016. Rz 80S bIS 808) 

• "-nslonistenabsetzbetrag (§)3 Abs 6 EStG 1988, Rz 809 bIS 810) 

Oef" Alleinverdiener- bzw. Altejnerzlehe�bsetzbet�g, der KInderabsetzbetrag, der Unternliitsabsetzbetrag. der f.milienbonu. Plu. und 

Kindermehrbetr.g stehen beschrankt Steuerpflichtigen nicht zu. 

2 

2 von 2
1510/J X

X
V

II. G
P - A

nfrage (gescanntes O
riginal)

w
w

w
.parlam

ent.gv.at




		2020-04-15T12:38:26+0200
	Parlamentsdirektion
	Signaturpruefung unter http://www.signaturpruefung.gv.at




